
Rückenwind für Heimbetreiber
Das Urteil des OLG Düsseldorf vom 30. Oktober 2025 bringt willkommene Klarheit 

für die Praxis der Entgelterhöhungen in stationären Einrichtungen nach § 9 Abs. 2 WBVG.

Von Markus Düncher

D er 20. Zivilsenat 
weist die hohen 
Hürden zurück, 
die seitens Ver-

braucherschutzorganisationen 
in Abmahnungen und Unterlas-
sungsklageverfahren aufgestellt 
werden, und bestätigt: Die for-
mellen Anforderungen dürfen 
nicht „überspannt“ werden – 
schlagwortartige Begründun-
gen und ein praktikabler Infor-
mationszuschnitt reichen aus.

Im zugrunde liegenden Fall 
hatte eine Stiftung Entgelter-
höhungen zunächst angekün-
digt und die neuen Entgelte 
nach Pflegesatzverhandlungen 
final mitgeteilt – jeweils mit 
tabellarischer Gegenüberstel-
lung alter und neuer Entgelt-
beträge. Ausdrückliche ein-
zelne Kalkulationsgrundlagen 
fehlten; ergänzend war ein In-
formationsblatt beigefügt. Ein 
Verbraucherverband (BIVA) 
verlangte Unterlassung, Besei-
tigung und Auskunft gestützt 
auf das im Gesetz über Unter-
lassungsklagen (UKlaG) ein-
geräumte Verbandsklagerecht. 
Das OLG: Die Abmahnung der 
Verbraucherschützer war zwar 
formal zulässig, ihre Forderun-
gen aber unbegründet.

Zentra le Leit l inien des 
Senats:

•	 Nicht zu hohe Begründungs-
anforderungen: Der Senat 
betont  – in Linie mit der 
aktuellen obergerichtlichen 
Rechtsprechung, dass § 9 
Abs. 2 WBVG keinen de-
taillierten Kostenaufriss ver-
langt. Schlagwortartige An-
gaben zu den maßgeblichen 
Kostenblöcken genügen. Für 
Detailfragen können Bewoh-
ner auf das ihnen zustehende 
Einsichtsrecht in die Kalku-
lationsunterlagen verwiesen 
werden. Dabei zieht der Se-
nat eine Parallele zur Mo-
dernisierungsmieterhöhung 
im Mietrecht (§ 559b BGB).

•	 Umlagemaßstab ausreichend 
konkret: Die Formulierung, 
die Kosten würden „zu glei-
chen Teilen auf alle Bewoh-
ner“ verteilt, erfüllt die ge-
setzlichen Anforderungen. 
Es schadet nicht, wenn dieser 
Hinweis nicht im Anschrei-
ben selbst, sondern in einem 
beigefügten Informations-
blatt steht – die Komplexität 
rechtfertigt eine Aufteilung 
der Hinweise.

•	 Zustimmung bleibt erfor-
derlich – und war erkenn-
bar: Entgelterhöhungen sind 
Vertragsänderungen und be-
dürfen der Zustimmung. Der 
Senat hob hervor, dass die 
Bewohner dies aus der Ge-
staltung („einverstanden“) 
und der beigefügten Wi-

derrufsbelehrung erkennen 
konnten. Ob ein Widerrufs-
recht überhaupt einschlägig 
ist, ließ der Senat ausdrück-
lich offen.

•	 Daher kein Anspruch der 
Verbraucherschützer auf 
„Richtigstellung“ und Aus-
kunft: Weil keine Rechts-
verletzung vorlag, wies das 
Gericht Ansprüche auf Be-
nachrichtigung aller Bewoh-
ner sowie auf Auskunft zu-
rück.
Praktische Auswirkungen:

1.	Kommunikation strukturie-
ren: Ein kombiniertes Vor-
gehen aus Anschreiben mit 
Kernaussagen und beige-
fügtem Informationsblatt 
ist zulässig. Wichtig ist, 
dass auch der Umlagemaß-
stab ausdrücklich mitgeteilt 
wird – die Formulierung „zu 
gleichen Teilen“ reicht aus. 
Ein entsprechender Hinweis 
kann auch im Anhang ste-
hen. Vorzugsweise sollte der 
aber im Anschreiben selbst 
stehen und nur die detaillier-
tere Begründung der Kosten-
veränderung in den Anhang 
ausgelagert werden.

2.	Begründung knapp, aber 
treffsicher: Es genügt nach 
der aktuellen Rechtspre-
chung der Oberlandes-
gerichte, die relevanten 
Kostenblöcke (Pflegesätze, 
Unterkunft/Verpf legung, 

Ausbildungsumlage etc.) 
schlagwortartig zu benennen 
und die Erhöhungsbeträge 
tabellarisch darzustellen. Ei-
ne tiefe Unterlegung mit kon-
kreten Kalkulationsdaten ist 
nicht zwingend; Detailtrans-
parenz folgt gegebenenfalls 
über die anzubietende Be-
legeinsicht.

3.	Zustimmung klar adressie-
ren: Aus der Bitte um Unter
zeichnung („einverstanden“) 
sollte klar hervorgehen, dass 

eine Zustimmung verlangt 
wird und erforderlich ist. Ei-
ne Widerrufsbelehrung ist 
nicht notwendiger Bestand-
teil – sie kann zur Transpa-
renz beitragen, muss aber 
rechtlich passen.

4.	Abmahnrisiken minimieren: 
Die Entscheidung setzt über-
höhten formale Anforderun-
gen klare Grenzen. Wer die 
betroffenen Kostenblöcke 
und den Umlagemaßstab 
klar kommuniziert und Ein-
sicht in die Kalkulationsun-
terlagen anbietet, stärkt die 
Rechtssicherheit.
Einordnung in die aktuel-

le Rechtsprechung: Der Senat 
ordnet sich in die derzeit vor-
herrschende Linie der Ober-
landesgerichte Dresden, Köln 
und Zweibrücken ein und ver-
weist auf diese Entscheidungen. 
Sie verstehen die formalen An-
forderungen ebenfalls moderat. 
Hervorzuheben ist der erstmals 
vorgenommene Brückenschlag 
zur Modernisierungsmieter
höhung im Mietrecht: Wie bei 
§ 559b BGB reichen schlag-
wortartige Angaben – das un-
terstützt eine praxistaugliche 
Handhabung in Pflegeeinrich-
tungen. Auch die Diskussion 
um die Pflicht, Gesamtbeträge 
der Kosten anzugeben, spielte 
im konkreten Verfahren keine 
tragende Rolle.

Fazit für die Praxis:

•	 Einrichtungen können Ent-
gelterhöhungen weiterhin mit 
kompakten Schreiben und 
ergänzenden Informations-
blättern kommunizieren. 
Entscheidend sind Klarheit 
zum Umlagemaßstab, Be-
nennung der sich verändern-
den Kostenblöcke und ei-
ne knappe Darstellung der 
Gründe für den Kosten
anstieg.

•	 Zustimmungserfordernis 
bleibt; eine klare „Einver-
ständnis“-Formulierung ge-
nügt, um den Charakter der 
Vertragsänderung zu ver-
deutlichen.

•	 Beseitigungs- und Aus-
kunftsansprüche der Ver-
braucherschützer nach dem 
Unterlassungsklagengesetz 
scheiden aus, wenn die for-
mellen Anforderungen ein-
gehalten sind.

Damit liefert das OLG Düs-
seldorf weitere praxisnahe Leit-
planken für die Entgeltkommu-
nikation: rechtssicher, effizient 
und verständlich für Bewohner 
und Angehörige.

Der Autor ist Rechtsanwalt bei 
Iffland Wischnewski Rechtsanwälte 
| Fachkanzlei für Sozialrecht.

Hinweis: Entscheidung des OLG 
Düsseldorf vom 30.10.2025 – 20 U 
48/24; keine Revisionszulassung.

Pflegeheim in Neu Wulmstorf
Zukunft nach IMMAC-Insolvenz weiter offen

Das seit mehr als zwei Jahren ge-
schlossene Pflegeheim „An den 
Moorlanden“ in Neu Wulmstorf 
bleibt weiterhin ohne Perspekti-
ve. Die ursprünglich für Ende 
2024 angekündigte Sanierung 
der Immobilie hat bis heute 

nicht begonnen. Das berichtet 
das Hamburger Abendblatt. 
Die Einrichtung an der Konrad-
Adenauer-Straße war über Jahr-
zehnte das einzige stationäre 
Pflegeheim im Ort. Sie wur-
de 2023 geschlossen, nachdem 
Betreiber und Eigentümer we-
gen notwendiger Sanierungen 
in Streit geraten waren. Die 
Bewohner mussten daraufhin 
in andere Einrichtungen um-
ziehen.

Die IMMAC-Gruppe, der 
das Gebäude gehört, hatte im 
Herbst 2024 einen umfassen-
den Umbau angekündigt. Trotz 
zugesagtem Baubeginn im No-
vember ist bislang jedoch kei-
ne Bautätigkeit zu erkennen. 
Bürgermeister Tobias Handt-
ke kritisierte laut Abendblatt 
mangelnde Fortschritte und 
fehlende Transparenz.

Im Oktober 2025 rutsch-
te die IMMAC-Gruppe in 
ein Insolvenzverfahren in Ei-
genverwaltung. Die zustän-
dige Verwaltungsgesellschaft 
HKA wurde inzwischen vom 
Hamburger Unternehmen 
Paribus übernommen. Nach 
Unternehmensangaben soll 
dies keine Auswirkungen auf 
das Projekt in Neu Wulmstorf 
haben. Konkrete Schritte zur 
Wiedereröffnung gibt es bis-
lang jedoch nicht.

Als neues Angebot soll am 
13. März eine Seniorenresidenz 
der Specht-Gruppe an der Lu-
therkirche eröffnen. Die Ge-
meinde betont dennoch, dass 
der Bedarf an Pf legeplätzen 
weiter steige und eine Wie-
derinbetriebnahme des Hau-
ses „An den Moorlanden“ not-
wendig sei. Eine Umnutzung 
des Geländes ist nicht vorge-
sehen.� (ck)

Die Entscheidung 
setzt überzo-

genen formalen 
Anforderungen 
Grenzen: Wer 
Kostenblöcke 

und Umlagemaß-
stab transparent 

kommuniziert 
und Einsicht in 
die Kalkulation 
anbietet, stärkt 

Rechtssicherheit.

Im Oktober 2025 
rutschte die 

IMMAC-Gruppe, 
der das Gebäude 
gehört, in ein In-
solvenzverfahren 
in Eigenverwal-

tung.
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DIREKT ZUR WEBSITE! www.altenpflege-messe.de

NEU!
Zwei Tage,

die bewegen –
kompakt, intensiv,
zukunftsorientiert.

SAVE
THE DATE!

21. + 22. April 2026
Messe Essen

Austausch.Wissen.
Zukunft gestalten.
WIRTSCHAFTLICHKEIT PERSONAL QUALITÄT
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